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Hygieneregeln zur Teilnahme an Veranstaltungen 

 

Um in der aktuellen Pandemie die Verbreitung von Krankheitserregern zu mindern 

und Infektionsrisiken zu minimieren, sind die Einhaltung elementarer Regeln für die 

Hygiene in den LWL-Dienstgebäuden einzuhalten.  

 

Die Anzahl der Teilnehmenden darf die maximale Anzahl der Sitzplätze unter Berück-

sichtigung der geltenden Vorgaben der Corona-Verordnung des LWL nicht über-

schreiten. So ist gewährleistet, dass zwischen den einzelnen Sitzplätzen ein Abstand 

von mindestens 1,50 Meter besteht. Personen, die unangemeldet zur Veranstaltung 

kommen, darf kein Zutritt zu den Veranstaltungsräumen gewährt werden. 

 

Bitte beachten Sie am Veranstaltungstag folgende Punkte: 

 Bitte denken Sie daran, sich selbst einen Block und Kugelschreiber mitzubringen 

und diese nicht mit anderen Teilnehmenden zu teilen.  

 Falls Sie am Tag der Veranstaltung Krankheitssymptome bzw. Erkältungs- 

symptome (Hustenreiz, Schnupfen, etc.) bei sich feststellen, ist eine Teilnahme 

nicht möglich. 

 Betreten Sie das Landeshaus mit einem geeigneten Mund-Nasen-Schutz. Ohne 

diesen ist eine Teilnahme nicht gestattet. Bitte informieren Sie uns vorab, wenn Sie 

aus gesundheitlichen Gründen vom Tragen eines solchen Schutzes freigestellt sind. 

 Halten Sie bitte jederzeit nach Möglichkeit den Mindestabstand von 1,50 Metern 

zu Ihren Mitmenschen ein – auch wenn Masken getragen werden. 

 Suchen Sie direkt nach dem Eintreten die ausgeschilderten Sanitärräume auf und 

waschen sich die Hände. Der Weg zu den Sanitärräumen ist ausgewiesen. 

 Im Foyer des Landeshaus finden Sie den Empfangstisch. Bitte nutzen Sie hier einen 

selbst mitgebrachten Kugelschreiber. Leider haben wir keine Möglichkeit, vor dem 

Empfangstisch Bodenmarkierungen anzubringen, die Ihnen die Einhaltung des Ab-

stands erleichtern. Bitte achten Sie daher insbesondere hier auf die Abstandsrege-

lungen. 

 Jede/r Teilnehmer/in muss vor Betreten des Plenarsaals am Empfangstisch ein 

Kontaktdatenblatt mit seinem Namen, Vornamen, Anschrift sowie Telefonnummer 

abgeben. Eine Teilnahme ohne ausgefülltes und unterschriebenes Kontaktdaten-

blatt ist nicht möglich. Diese Dokumentation dient allein dem Auffinden und der 

Information von Kontaktpersonen im Falle einer möglichen, festgestellten COVID-

19-Erkrankung. Sie wird 4 Wochen nach der Veranstaltung vernichtet.  

 Handdesinfektionsmittel steht im Foyer zur Verfügung. Bitte nutzen Sie dies jedes 

Mal, bevor Sie den Plenarsaal betreten, falls Sie sich zwischenzeitlich nicht die 

Hände gewaschen haben. 

 Eingang und Ausgang des Plenarsaals sind gekennzeichnet. Bitte nutzen Sie die 

entsprechend ausgeschilderten Türen beim Betreten und Verlassen des Plenar-

saals. 



Stand: 21.08.2020 

 Suchen Sie sich im Plenarsaal einen festen Sitzplatz aus, den Sie auch nach Verlas-

sen des Saals wieder einnehmen. Ein Wechsel im Raum ist nicht möglich. Am Platz 

sitzend kann der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden.  

 Wenn Sie Ihren festen Sitzplatz verlassen, muss der Mund-Nasen-Schutz angelegt 

werden. Dies dient insbesondere der Sicherheit in Situationen, in denen der gebo-

tene Mindestabstand eventuell nicht eingehalten werden kann (zu Beginn und 

Ende der Veranstaltung, bei Raumwechseln, Gruppenarbeiten, in Pausen, bei WC-

Nutzung, …) 

 Bitte denken Sie jederzeit an die Einhaltung der Husten-und Niesetikette (in die 

Armbeuge bzw. ein Taschentuch, keinesfalls in die Hand). 

 Aufgrund der besonderen Situation können wir Ihnen leider kein Catering anbie-

ten, was wir sehr bedauern. Bitte bringen Sie sich selbst Getränke mit und trinken 

diese ausschließlich an Ihrem festen Sitzplatz. 

 Aufgrund der besonderen Situation kann im Saal kein Funkmikrofon zur Sammlung 

Ihrer Fragen herumgereicht werden. Bitte reichen Sie uns daher Ihre Fragen daher 

vorab über unser Kontaktformular oder per E-Mail ein unter bei_nrw@lwl.org ein.  

 

 

mailto:bei_nrw@lwl.org

